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(54)  Etikettiervorrichtung  mit  mindestens  zwei  separaten  Etikettenzuführeinheiten  zu  einem 
einzigen  Drucker 

(57)  Die  Erfindung  betrifft  einen  Drucker  (1)  zum 
Bedrucken  von  auf  einem  Trägerstreifen  (5a,5b,5c) 
lösbar  angebrachten  Etiketten  (10),  insbesondere 
Warenetiketten,  mit  einer  Etikettenzuführeinheit 
(12a,  12b,  12c),  die  einen  Abstreifkopf  (6a,6b,6c)  mit 
einer  Auflagefläche  umfaßt,  auf  der  das  jeweils  zu 
bedruckende  Etikett  aufliegt,  sowie  einer  Druckvorrich- 
tung  (13)  mit  einem  Druckkopf  (8)  zum  Bedrucken  des 
auf  der  Auflagefläche  aufliegenden  Etiketts,  sowie  mit 
Mitteln  (9)  zum  Wegfördern  des  vom  Trägerstreifen 

gelösten  und  bedruckten  Etiketts  zur  Ware.  Um  mit 
einem  einzigen  Drucker  und  einer  einzigen  Druckvor- 
richtung  unterschiedliche  Etikettenvorlagen  verwenden 
zu  können  ist  vorgesehen,  daß  dem  Drucker  (1)  minde- 
stens  zwei  separate  Etikettenzuführeinheiten  (12a,  12b) 
zugeordnet  sind,  wobei  die  mindestens  zwei  Auflageflä- 
chen  einerseits  und  der  Druckkopf  (8)  andererseits  rela- 
tiv  zueinander  bewegbar  sind  derart,  daß  sich  jeweils 
eine  der  Auflageflächen  in  der  Druckposition  befindet. 
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Beschreibung 

[0001]  Die  Erfindung  betrifft  einen  Drucker  zum 
Bedrucken  von  auf  einem  Trägerstreifen  lösbar  ange- 
brachten  Etiketten,  insbesondere  Warenetiketten,  mit  s 
einer  Etikettenzuführeinheit,  die  einen  Abstreifkopf  mit 
einer  Auflagefläche  umfaßt,  auf  der  das  jeweils  zu 
bedruckende  Etikett  aufliegt,  sowie  einer  Druckvorrich- 
tung  mit  einem  Druckkopf  zum  Bedrucken  des  auf  der 
Auflagefläche  aufliegenden  Etiketts,  sowie  mit  Mitteln  10 
zum  Wegfördern  des  vom  Trägerstreifen  gelösten  und 
bedruckten  Etiketts  zur  Ware. 
[0002]  Eine  Druckvorrichtung  dieser  Art  ist  aus  der 
Praxis  bekannt.  Die  DE  32  16  258  A1  betrifft  ein  tragba- 
res  Etikettengerät  zum  Anbringen  und  Delaminieren  is 
von  bedruckten  Etiketten,  welche  hintereinander  auf 
einem  Trägerband  angeordnet  sind. 
[0003]  Ferner  ist  aus  der  US  3,997,384  eine  Vorrich- 
tung  mit  einer  Vielzahl  von  permanenten  Etikettenzu- 
führeinheiten  bekannt.  20 
[0004]  Ein  Nachteil  solcher  bekannter  Druckvorrich- 
tungen  ist  die  Notwendigkeit,  bei  Bedarf  einer  anderen 
Etikettenvorlage,  z.B.  mit  einer  anderen  Farbe,  Grafik 
oder  Beschriftung,  den  Trägerstreifen  mit  den  Etiketten 
(Bonrolle)  manuell  auszutauschen.  Auf  diese  Weise  25 
wird  ein  kontinuierlicher  Betrieb  verhindert,  wenn  mehr 
als  eine  Etikettenart  beschriftet  werden  soll,  insbesond- 
ere,  wenn  die  Wahl  der  Vorlage  sich  erst  aus  unmittel- 
bar  vor  der  Beschriftung  ergebenden  Parametern 
ergibt,  wie  dies  beispielsweise  bei  einer  Kombination  30 
eines  Druckers  mit  einer  Wiegevorrichtung  der  Fall  sein 
kann.  Bei  einer  solchen  Kombination  kann  es  wün- 
schenswert  sein,  für  bestimmte  Gewichte  automatisch 
gewogener  Gegenstände  bestimmte  Etikettenvorlagen 
zu  verwenden,  auf  die  dann  das  gemessene  Gewicht  35 
aufgedruckt  wird,  wobei  die  benötigte  Vorlage  von 
einem  Gegenstand  zum  nächsten  wechseln  kann.  Das 
bedeutet,  daß  im  ungünstigsten  Fall  zwischen  jedem 
Etikett  die  Bonrolle  ausgetauscht  werden  müßte,  was 
ein  wirtschaftliches  Etikettieren  unmöglich  macht.  40 
[0005]  Eine  Möglichkeit,  auch  bei  der  Verwendung 
verschiedener  Vorlagen  einen  unterbrechungsfreien 
Betrieb  zu  gewährleisten,  wird  in  der  US  47  68  435  vor- 
geschlagen.  Hier  werden  zwei  Drucker  für  das  Bedruk- 
ken  von  zwei  verschiedenen  Vorlagen  verwendet.  Diese  45 
Alternative  nimmt  jedoch  wesentlich  mehr  Platz  in 
Anspruch  als  eine  Druckvorrichtung  mit  einem  Drucker 
und  macht  die  Vorrichtung  auch  deutlich  teurer. 
[0006]  Weitere  Vorrichtungen  zum  Bedrucken  mehre- 
rer  Vorlagen  ohne  Notwendigkeit  zum  Wechseln  der  so 
Vorlagerollen  werden  in  der  EP  0  309  659  und  in  der  EP 
0  362  976  beschrieben.  Die  Vorrichtungen  beider 
Druckschriften  kommen  dazu  mit  einem  einzigen  Druk- 
ker  aus.  In  beiden  Fällen  werden  jedoch  Papierstücke 
bedruckt,  die  nach  dem  Druckvorgang  abgeschnitten  55 
werden.  Hierdurch  ist  es  möglich,  jeweils  das  Ende 
einer  ausgewählten  Papiervorratsrolle  vorzuziehen, 
zum  Drucker  zu  führen,  abzuschneiden  und  das  freie 

Ende  nach  dem  Druckvorgang  wieder  zurückzuschie- 
ben,  um  anschließend  das  Ende  einer  anderen  Vorrats- 
rolle  auszuwählen. 
[0007]  Ein  solches  Vorgehen  ist  jedoch  nicht  möglich, 
wenn  statt  Papierstücken  selbstklebende,  auf  einem 
Trägerstreifen  angebrachte  Etiketten  bedruckt  werden 
sollen,  da  nach  dem  Bedrucken  und  Abstreifen  eines 
Etiketts  der  etikettenfreie  Trägerstreifen  übrigbleibt,  der 
wieder  untergebracht  werden  muß,  wobei  außerdem 
zum  sauberen  Bedrucken  stets  eine  straffe  Führung 
des  Trägerstreifens  gewährleistet  sein  muß. 
[0008]  Der  Erfindung  liegt  also  die  Aufgabe  zugrunde, 
bei  einem  Drucker  der  eingangs  genannten  Art  die 
Möglichkeit  zu  schaffen,  verschiedene  Etikettenvorla- 
gen  zu  bedrucken,  wobei  jeweils  eine  Etikettenvorlage 
einem  Trägerstreifen  zugeordnet  ist,  ohne  daß  die  Not- 
wendigkeit  besteht,  mit  Etiketten  versehene  Trägerstrei- 
fen  auszutauschen  oder  mehrere  Druckvorrichtungen 
zu  verwenden. 
[0009]  Erfindungsgemäß  wird  diese  Aufgabe  bei 
einem  Drucker  mit  den  Merkmalen  des  Oberbegriff 
dadurch  gelöst,  daß  dem  Drucker  mindestens  zwei 
separate  Etikettenzuführeinheiten  zugeordnet  sind, 
wobei  die  mindestens  zwei  Auflageflächen  einerseits 
und  der  Druckkopf  andererseits  relativ  zueinander 
bewegbar  sind  derart,  daß  sich  jeweils  eine  der  Auflage- 
flächen  in  der  Druckposition  befindet. 
[001  0]  Vorteil  dieser  erf  indinngsgemäßen  Vorrichtung 
ist,  daß  mit  einem  einzigen  Drucker  und  einer  einzigen 
Druckvorrichtung  unterschiedliche  Etikettenvorlagen 
verwendet  werden  können.  Beispielsweise  können  Pak- 
kungen  unterhalb  eines  vorgegebenen  Gewichts  mit 
einem  anderen  Etikett,  auf  dem  eine  zugeordnete  Arti- 
kelbezeichnung,  ein  bestimmter  Grundpreis,  etc.  vorge- 
druckt  ist,  etikettiert  werden  als  Packungen  oberhalb 
dieser  Gewichtsgrenze.  Des  weiteren  ermöglicht  die 
erfindungsgemäße  Lösung  Checkweighing  und  eine 
Preisauszeichnung  mit  individuellen  Etiketten.  Schließ- 
lich  liegt  der  Vorteil  nicht  nur  in  der  Möglichkeit  der  Ver- 
wendung  mehrerer  unterschiedlicher  Etikettvorlagen, 
sondern  es  kann  auch  vorgesehen  werden,  daß  meh- 
rere  Trägerstreifen  mit  gleichen  Etiketten  verwendet 
werden  und  daß  der  Drucker  beim  Ende  eines  mit  Eti- 
ketten  versehenen  Trägerstreifens  selbständig  auf 
einen  anderen  Trägerstreifen  umschaltet,  so  daß  die 
Produktion  für  einen  Wechsel  der  mit  Etiketten  versehe- 
nen  Trägerstreifen  nicht  unterbrochen  zu  werden 
braucht. 
[0011]  Eine  besonders  einfache  und  zuverlässige 
Zufuhrmöglichkeit  der  Trägerstreifen  zu  den  Abstreif- 
köpfen  ergibt  sich  aus  einer  bevorzugten  Ausführungs- 
form  des  erfindungsgemäßen  Druckers,  bei  der  die 
mindestens  zwei  Etikettenzuführeinheiten  jeweils  eine 
Abwickelhaspel  zum  Abwickeln  einer  Bonrolle,  welche 
aus  dem  Trägerstreifen  und  den  lösbar  darauf  ange- 
brachten  Etiketten  zusammengesetzt  ist,  eine  Aufwik- 
kelhaspel  zum  Aufwickeln  des  etikettenfreien 
Trägerstreifens  und  einem  Abstreifkopf  umfassen.  Einer 
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solche  Ausführungsvariante  erlaubt  auch  ein  straffes 
Führen  der  Trägerstreifen  über  die  Abstreifköpfe,  so 
daß  diese  stets  flach  und  gerade  aufliegen  und  sauber 
bedruckt  werden  können. 
[001  2]  Vorzugsweise  handelt  es  sich  bei  dem  Drucker 
um  einen  Thermodrucker,  bei  dem  die  Thermoleiste  die 
temperaturempfindlichen  Etiketten  durch  lokale  Erwär- 
mung  bedruckt.  Der  erfindungsgemäße  Drucker  kann 
aber  auch  auf  einem  Thermotransfer-,  einem  Tinten- 
strahl-,  einem  Matrixoder  einem  Laserdruckverfahren 
basieren. 
[0013]  In  einer  bevorzugten  Ausführungsform  der 
Erfindung  sind  außerdem  die  Abstreifköpfe  ortsfest  und 
der  Druckkopf  ist  bewegbar  und  kann  jeweils  über  den 
Abstreifkopf,  über  den  das  gerade  benötigte  Etikett 
geführt  wird,  positioniert  werden,  um  das  Etikett  zu 
bedrucken.  Auf  diese  Weise  ist  eine  einfache  Zufüh- 
rungsmöglichkeit  für  die  Trägerstreifen  möglich,  da 
innerhalb  einer  Etikettenzuführeinheit  keine  Bewegung 
der  einzelnen  Elemente  untereinander  stattfindet. 
[0014]  Alternativ  ist  es  aber  auch  möglich,  daß  der 
Druckkopf  ortsfest  ist  und  mindestens  einer  der 
Abstreifköpfe  bewegbar,  wobei  in  diesem  Fall  bevorzugt 
alle  Abstreifköpfe  gemeinsam  bewegbar  sind. 
[0015]  Die  Anordnung  der  mindestens  zwei  Abstreif- 
köpfe  erfolgt  vorzugsweise  in  einer  Linie. 
[0016]  Eine  alternative  Anordnung  der  mindestens 
zwei  Abstreifköpfe  auf  einer  Teilkreisbahn  oder  einer 
Kurvenbahn  ermöglicht  jedoch  eine  einfachere  Ausfüh- 
rung  der  Mittel  zum  Wegfördern  des  vom  Trägerstreifen 
gelösten  und  bedruckten  Etiketts  zur  Ware. 
[0017]  Im  folgenden  wird  die  erfindinngsgemäßen 
Druckvorrichtung  an  beispielhaften  Ausführungen 
anhand  von  Zeichnungen  näher  erläutert.  Dabei  zeigt: 

Fig.  1  ein  erstes  Ausführungsbeispiel  eines  erfin- 
dinngsgemäßen  Druckers  mit  beweglicher  Druck- 
vorrichtung  und 
Fig.  2  ein  zweites  Ausführungsbeispiel  eines  erfin- 
dinngsgemäßen  Druckers  mit  beweglichen 
Abstr  eif  köpfen. 

[0018]  In  Figur  1  ist  ein  Drucker  (1)  dargestellt,  der  die 
gleichzeitige  Nutzung  von  drei  verschiedenen  Etiketten- 
vorlagen  ermöglicht. 
[001  9]  Der  Drucker  (1  )  beinhaltet  drei  Etikettenzuführ- 
einheiten  (12a,  12b,  12c),  die  jeweils  eine  Abwickelhas- 
pel  (2a,2b,2c),  eine  Aufwickelhaspel  (3a,3b,3c)  und 
einen  Abstreifkopf  (6a,6b,6c)  umfassen.  Auf  jede  der 
Abwickelhaspel  (2a,2b,2c)  wird  eine  Bonrolle  (4a,4b,4c) 
aufgebracht,  die  aus  einem  Trägerstreifen  (5a,5b,5c) 
und  damit  verbundenen  Etiketten  besteht.  Der  Träger- 
streifen  (5a,5b,5c)  wird  jeweils  über  den  Abstreifkopf 
(6a,6b,6c),  der  der  gleichen  Etikettenzuführeinheit 
(12a,  12b,  12c)  zugeordnet  ist,  zu  einer  Aufwickelhaspel 
(3a,3b,3c)  umgelenkt.  Die  drei  mit  Auflagefläche  und 
Abstreifkante  versehenen  Abstreifköpfe  (6a,6b,6c)  sind 
in  einer  Linie  hintereinander  angeordnet.  Neben  den 

Etikettenzuführeinheiten  (12a,12b,12c)  ist  des  weiteren 
eine  in  Richtung  oder  Gegenrichtung  des  eingezeichne- 
ten  Pfeils  verschiebbare  Druckvorrichtung  (1  3)  vorgese- 
hen,  die  eine  Thermoleiste  (7)  und  einen 

5  Etikettenförderer  (9),  der  von  der  Thermoleiste  (7)  bis 
zu  einem  Stempel  (1  1)  reicht,  umfaßt.  Die  Thermoleiste 
(7)  ist  hier  senkrecht  über  dem  ersten  Abstreif  kopf  (6a) 
positioniert,  so  daß  der  Druckkopf  (8)  der  Auflagefläche 
des  ersten  Abstreifkopfes  (6a)  gegenüber  liegt.  Die 

10  Thermoleiste  (7),  die  in  Figur  1  aus  Platzgründen  ste- 
hend  angeordnet  ist,  kann  alternativ  auch  liegend  ange- 
bracht  werden. 
[0020]  Der  Drucker  (1)  arbeitet  wie  folgt:  Die  Druck- 
vorrichtung  (13)  wird  aus  seiner  aktuellen  Position  der- 

15  art  verschoben,  daß  der  Druckkopf  (8)  der  Thermoleiste 
(7)  genau  in  Druckposition  über  der  Auflagefläche  des 
Abstreifkopfes  (6a,6b,6c)  gebracht  wird,  über  den  der 
Trägerstreifen  (5a,5b,5c)  der  ausgewählten  Bonrolle 
geführt  wird.  Während  des  Bewegungsvorgangs  in/ent- 

20  gegen  der  Pfeilrichtung  wird  die  Druckvorrichtung  (13) 
eventuell  etwas  angehoben  und  nach  Beendigung  der 
Bewegung  wieder  abgesenkt.  Auf  der  Auflagefläche 
des  Abstreifkopfes  (6a,6b,6c)  liegt  ein  noch  nicht 
bedrucktes  Etikett  auf.  Das  temperaturempfindliche  Eti- 

25  kett  wird  nun  von  dem  Druckkopf  (8)  der  Thermoleiste 
(7)  auf  bekannte  Weise  durch  lokale  Erhitzung 
bedruckt.  Anschließend  löst  sich  durch  die  Bewegung 
des  Trägerstreifens  (5a,5b,5c)  in  Richtung  der  Aufwik- 
kelhaspel  (3a,3b,3c)  das  Etikett  an  der  Abstreifkante 

30  des  Abstreifkopfes  (6a,6b,6c)  von  dem  Trägerstreifen 
(5a,5b,5c)  und  wird  von  dem  Etikettenförderer  (9),  der 
z.B.  einen  Saugfuß  oder  ein  Saugband  umfassen  kann, 
aufgenommen  und  zu  dem  Stempel  (1  1)  befördert.  Der 
Weg  des  Etikettenförderers  (9)  liegt  dabei  so,  daß  es 

35  nicht  zu  einer  Kollision  des  Etiketts  mit  den  anderen 
Abstreifkanten  kommt.  Auf  der  Auflagefläche  des 
Abstreifkopfes  (6a,6b,6c)  liegt  nun  das  nächste,  noch 
unbedruckte  Etikett  auf.  Die  Aufbringung  des  bedruck- 
ten  Etiketts  (10)  auf  den  (nicht  dargestellten)  zu  etikett- 

40  tierenden  Gegenstand  erfolgt  in  Figur  1  mit  einem 
Stempel  (11).  Anstelle  eines  Stempels  ist  aber  jede 
andere  Art  eines  Etikettiersystems  einsetzbar,  wie  bei- 
spielsweise  eine  Aufbringung  mit  einem  Siegelarm  oder 
mit  einem  blasenden  System. 

45  [0021]  Figur  2  zeigt  eine  zweite  erfindungsgemäße 
Ausführungsform  eines  Drucker  (1),  der  die  gleichzei- 
tige  Nutzung  von  drei  verschiedenen  Etikettensorten 
ermöglicht. 
[0022]  Der  Drucker  (1)  umfaßt  die  gleichen  Elemente 

so  wie  der  Drucker  aus  Figur  1  und  auch  deren  Zusam- 
menwirken  ist  das  gleiche. 
[0023]  Im  Gegensatz  zu  den  Abstreifköpfen  des  Druk- 
kers  aus  Figur  1  sind  hier  jedoch  die  in  einer  Linie  ange- 
ordneten  Abstreifköpfe  (6a,6b,6c)  gemeinsam  in 

55  Richtung  oder  Gegenrichtung  des  eingezeichneten 
Pfeils  verschiebbar.  Die  Druckvorrichtung  (13)  dagegen 
ist  in  dem  Ausführungsbeispiel  der  Figur  2  ortsfest 
angebracht. 
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[0024]  Wie  bereits  zu  Figur  1  erwähnt,  ist  die  Thermo- 
leiste  nicht  notwendigerweise  stehend  anzubringen.  Die 
Thermoleiste  (7)  ist  in  Figur  2  liegend  über  dem  ersten 
Abstreifkopf  (6a)  positioniert,  so  daß  der  Druckkopf  (8) 
der  Auflagefläche  des  Abstreifkopfes  (6a)  gegenüber 
liegt. 
[0025]  Der  Drucker  (1)  aus  Figur  2  arbeitet  wie  folgt: 
[0026]  Die  Gesamtheit  der  Abstreifköpfe  (6a,6b,6c) 
wird  aus  ihrer  aktuellen  Position  derart  verschoben,  daß 
die  Auflagefläche  des  Abstreifkopfes  (6a,6b,6c),  über 
den  der  gewünschte  Trägerstreifen  (5a,5b,5c)  geführt 
wird,  genau  in  Druckposition  unter  der  Druckkopf  (8)  der 
Thermoleiste  (7)  gebracht  wird.  Während  des  Bewe- 
gungsvorgangs  in/entgegen  der  Pfeilrichtung  wird  die 
Druckvorrichtung  (13)  auch  bei  der  hier  verwendeten 
ortsfesten  Druckvorrichtung  eventuell  etwas  angehoben 
und  nach  Beendigung  der  Bewegung  wieder  abge- 
senkt.  Die  weitere  Arbeitsweise  entspricht  der  zu  dem 
Ausführungsbeispiel  aus  Figur  1  beschriebenen. 

Bezugszeichenliste 

[0027] 

I  Drucker 
2a  erste  Abwickelhaspel 
2b  zweite  Abwickelhaspel 
2c  dritte  Abwickelhaspel 
3a  erste  Aufwickelhaspel 
3b  zweite  Aufwickelhaspel 
3c  dritte  Aufwickelhaspel 
4a  erste  Bonrolle  mit  Tragerstreifen  und  Etiketten 
4b  zweite  Bonrolle  mit  Tragerstreifen  und  Etiketten 
4c  dritte  Bonrolle  mit  Tragerstreifen  und  Etiketten 
5a  erster  Tragerstreifen 
5b  zweiter  Tragerstreifen 
5c  drifter  Tragerstreifen 
6a  erster  Abstreifkopf  mit  Auflageflache  und 

Abstreifkante 
6b  zweiter  Abstreifkopf  mit  Auflageflache  und 

Abstreifkante 
6c  drifter  Abstreifkopf  mit  Auflageflache  und 

Abstreifkante 
7  Thermoleiste 
8  Druckkopf 
9  Etikettenforderer 
10  Etikett 
I  I  Stempel 
12a  erste  Etikettenzufiihreinheit 
12b  zweite  Etikettenzufiihreinheit 
12c  dritte  Etikettenzufiihreinheit 
1  3  Druckvorrichtung 

Patentansprüche 

1.  Drucker  (1)  zum  Bedrucken  von  auf  einem  Träger- 
streifen  (5a,5b,5c)  lösbar  angebrachten  Etiketten 
(10),  insbesondere  Warenetiketten,  mit  einer  Etiket- 

tenzuführeinheit  (12a,  12b,  12c),  die  einen  Abstreif- 
kopf  (6a,6b,6c)  mit  einer  Auflagefläche  umfaßt,  auf 
der  das  jeweils  zu  bedruckende  Etikett  aufliegt, 
sowie  einer  Druckvorrichtung  (13)  mit  einem  Druck- 

5  köpf  (8)  zum  Bedrucken  des  auf  der  Auflagefläche 
aufliegenden  Etiketts,  sowie  mit  Mitteln  (9)  zum 
Wegfördern  des  vom  Trägerstreifen  gelösten  und 
bedruckten  Etiketts  zur  Ware, 
dadurch  gekennzeichnet, 

10  daß  dem  Drucker  (1)  mindestens  zwei  separate  Eti- 
kettenzuführeinheiten  (12a,  12b)  zugeordnet  sind, 
wobei  die  mindestens  zwei  Auflageflächen  einer- 
seits  und  der  Druckkopf  (8)  andererseits  relativ 
zueinander  bewegbar  sind  derart,  daß  sich  jeweils 

15  eine  der  Auflageflächen  in  der  Druckposition  befin- 
det. 

2.  Drucker  nach  Anspruch  1  , 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  mindestens 

20  zwei  Etikettenzuführeinheiten  (12a,  12b)  jeweils 
eine  Abwickelhaspel  (2a,2b,2c)  zum  Abwickeln 
einer  Bonrolle  (4a,4b,4c),  welche  aus  dem  Träger- 
streifen  und  den  lösbar  darauf  angebrachten  Etiket- 
ten  zusammengesetzt  ist,  eine  Aufwickel  haspel 

25  (3a,3b,3c)  zum  Aufwickeln  des  etikettenfreien  Trä- 
gerstreifens  und  einem  Abstreifkopf  (6a,6b,6c) 
umfassen. 

3.  Drucker  nach  Anspruch  1  oder  2, 
30  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  von  dem  Druk- 

ker  (1)  eingesetzte  Druckverfahren  ein  Thermo-, 
ein  Thermotransfer-,  ein  Tintenstrahl-,  ein  Matrix- 
oder  ein  Laserdruckverfahren  ist. 

35  4.  Drucker  nach  einem  der  vorangehenden  Ansprü- 
chen, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  mindetens  zwei 
Abstreifköpfe  (6a,6b,6c)  ortsfest  sind  und  daß  der 
Druckkopf  (8)  bewegbar  ist. 

40 
5.  Drucker  nach  einem  der  Ansprüche  1  -3, 

dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Druckkopf  (8) 
ortsfest  ist  und  daß  mindestens  einer  der  Abstreif- 
köpfe  (6a,6b,6c)  bewegbar  ist. 

45 
6.  Drucker  nach  Anspruch  5, 

dadurch  gekennzeichnet,  daß  alle  Abstreifköpfe 
(6a,6b,6c)  gemeinsam  bewegbar  sind. 

so  7.  Drucker  nach  einem  der  vorangehenden  Ansprü- 
chen, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Abstreifköpfe 
(6a,6b,6c)  in  einer  Linie  angeordnet. 

55  8.  Drucker  nach  einem  der  Ansprüche  1  -6, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Abstreifköpfe 
(6a,6b,6c)  auf  einer  Teilkreisbahn  oder  einer  Kur- 
venbahn  angeordnet  sind. 
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